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1. Tagesordnung für die Sitzung des Rates der Stadt Rees am 24. November 2011 

 
Am Donnerstag, dem 24. November 2011, findet um 17.00 Uhr im Saal des Bürgerhauses in Rees, 
Markt 1, die 16. Sitzung des Stadtrates statt. 

 
T A G E S O R D N U N G : 

 
A) Öffentlicher Teil  
 
1.  Fragestunde für Einwohner 

2.  Jahresabschluss 2010 der Stadt Rees 

3.  Umgestaltung des Marktplatzes 

4. Änderung Regionalplan (GEP 99) im Bereich Bislich-Vahnum 

5. 46. Änderung des Flächennutzungsplanes zur Umwandlung gewerblicher Bauflächen 
in landwirtschaftliche Flächen für die Umsetzung des virtuellen Gewerbeflächenpools 
im Kreis Kleve 
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6. 17. vereinfachte Änderung des B-Planes  
13 „Op de Queckvoor“ 

7. 5. vereinfachte Änderung des Bebauungsplanes H 7  
„Grabenstraße“ 

8.  Mitteilungen und Anfragen 

 
B) Nichtöffentlicher Teil  
 
1.  Mitteilungen und Anfragen 

 
Christoph Gerwers 
Bürgermeister 
 

2. Öffentliche Bekanntmachung des Bauhofbetriebes der Stadt Rees;  
Jahresabschluss des Rumpfwirtschaftsjahres zum 30.09.2010 

Gem. § 3 (5) der Verordnung über die Durchführung der Jahresabschlussprüfung bei Eigenbetrieben 
und prüfungspflichtigen Einrichtungen (JAP DVO) wird öffentlich bekannt gemacht: 
 
Der Rat der Stadt Rees hat die Bilanz und den Jahresabschluss des Bauhofbetriebes der Stadt Rees 
für das Rumpfwirtschaftsjahr vom 01.07. – 30.09.2010 in seiner Sitzung am 14.06.2011 festgestellt. 
Gleichzeitig wurde beschlossen, dass der Jahresüberschuss von 2.477,76 € mit dem vorgetragenen 
Fehlbetrag von 2.059,40 € verrechnet und der verbleibende Betrag von 418,36 € an die Stadtkasse 
ausgezahlt wird. 
 
Bestätigungsvermerk 
Die mit der Prüfung des Jahresabschlusses des Rumpfwirtschaftsjahres zum 30.09.2010 beauftragte  
 

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Dr. Heilmaier & Partner GmbH, Krefeld, 
 
hat am 07.12.2010 folgenden Bestätigungsvermerk erteilt: 
 
„Wir haben den Jahresabschluss – bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie An-
hang - unter Einbeziehung der Buchführung und den Lagebericht der eigenbetriebsähnlichen Ein-
richtung Bauhofbetrieb der Stadt Rees für das Rumpfwirtschaftsjahr vom 1. Juli 2010 bis zum 30. 
September 2010 geprüft. Die Buchführung und die Aufstellung von Jahresabschluss und Lagebericht 
nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und ergänzenden landesrechtlichen Vorschriften 
und den ergänzenden Bestimmungen in der Betriebssatzung liegen in der Verantwortung der Be-
triebsleitung des Betriebes. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten 
Prüfung eine Beurteilung über den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung und über 
den Lagebericht abzugeben. 
 
Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 317 HGB und § 106 GO NRW unter Beachtung 
der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger 
Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass Un-
richtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss unter Beach-
tung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und durch den Lagebericht vermittelten Bildes 
der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit er-
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kannt werden und dass mit hinreichender Sicherheit beurteilt werden kann, ob die wirtschaftlichen 
Verhältnisse des Betriebes Anlass zu Beanstandungen geben. Bei der Festlegung der Prüfungshand-
lungen werden die Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und über das wirtschaftliche und rechtli-
che Umfeld des Betriebes sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen 
der Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems so-
wie Nachweise für die Angaben in Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht überwiegend auf 
der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzie-
rungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzungen der Betriebsleitung des Betriebes sowie die 
Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts. Wir sind der Auffas-
sung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung bildet. 
 
Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt. 
 
Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht   der 
Jahresabschluss den deutschen handelsrechtlichen und den ergänzenden landesrechtlichen Vorschrif-
ten und den ergänzenden Bestimmungen in der Betriebssatzung und vermittelt unter Beachtung der 
Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild 
der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Betriebes. Der Lagebericht steht in Einklang mit dem 
Jahresabschluss, vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Betriebes und stellt die 
Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar. 
 
Krefeld, den 7. Dezember 2010“ 
 
                                                                     - - - - - - 
 
Der vorstehende Prüfungsvermerk wurde von der Gemeindeprüfungsanstalt NRW in Herne mit 
Schreiben vom 28.10.2011 mit folgendem Text übernommen: 
 
“Die GPA NRW hat den Prüfungsbericht der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Dr. Heilmaier & Part-
ner GmbH ausgewertet und eine Analyse anhand von Kennzahlen durchgeführt. Sie kommt dabei zu 
folgendem Ergebnis: 
 
Der Bestätigungsvermerk des Wirtschaftsprüfers wird vollinhaltlich übernommen. Eine Ergänzung 
gemäß § 3 der Verordnung über die Durchführung der Jahresabschlussprüfung bei Eigenbetrieben 
und prüfungspflichtigen Einrichtungen (JAP DVO) ist aus Sicht der GPA NRW nicht erforderlich.“ 
 
                                                                      - - - - - - 
 
Die Bekanntmachung erfolgt am 16.11.2011 im Amtsblatt 13/2011 der Stadt Rees. Der Jahresab-
schluss des Rumpfwirtschaftsjahres vom 01.07. – 30.09.2010 wird gemäß § 26 Abs. 3 der EigVO 
NRW bis zur Feststellung des folgenden Jahresabschlusses während der Öffnungszeiten in den Ge-
schäftsräumen der Stadtwerke Rees GmbH, Melatenweg 171, zur Einsichtnahme verfügbar gehalten. 
 
Rees, den 07. November 2011  
 
Stadt Rees - Bauhofbetrieb der Stadt Rees 
Der Bürgermeister 
Christoph Gerwers 
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3. Öffentliche Bekanntmachung des Bäderbetriebes der Stadt Rees;  
Jahresabschluss zum 31.12.2010 

Gem. § 3 (5) der Verordnung über die Durchführung der Jahresabschlussprüfung bei Eigenbetrieben 
und prüfungspflichtigen Einrichtungen (JAP DVO) wird öffentlich bekannt gemacht: 
 
Der Rat der Stadt Rees hat den Jahresabschluss des Bäderbetriebes der Stadt Rees für das Wirt-
schaftsjahr 2010 in seiner Sitzung am 14.06.2011 festgestellt. Gleichzeitig wurde beschlossen, dass 
der erwirtschaftete Gewinn von 179.165,99 € der allgemeinen Rücklage zugeführt wird. 
 
Abschließender Vermerk der GPA NRW 
 
Die GPA NRW ist gemäß § 106 GO NRW gesetzlicher Abschlussprüfer des Betriebes Bäderbetrieb 
der Stadt Rees. Zur Durchführung der Jahresabschlussprüfung zum 31.12.2010 hat sie sich der Wirt-
schaftsprüfungsgesellschaft Dr. Heilmaier & Partner GmbH, Krefeld, bedient. 
 
Diese hat mit Datum vom 08. April 2011 den nachfolgend dargestellten uneingeschränkten Bestäti-
gungsvermerk erteilt. 
 
„Wir haben den Jahresabschluss – bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie An-
hang - unter Einbeziehung der Buchführung und den Lagebericht des Bäderbetriebes der Stadt Rees 
für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2010 geprüft. Die Buchführung und die 
Aufstellung von Jahresabschluss und Lagebericht nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschrif-
ten, den ergänzenden landesrechtlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen der Be-
triebssatzung liegen in der Verantwortung der Betriebsleitung des Betriebes. Unsere Aufgabe ist es, 
auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Jahresabschluss 
unter Einbeziehung der Buchführung und über den Lagebericht abzugeben. 
 
Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 317 HGB und § 106 GO Nordrhein-Westfalen un-
ter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze 
ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und durch-
zuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den Jahresab-
schluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und durch den Lagebericht 
vermittelten Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinreichen-
der Sicherheit erkannt werden. Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse 
über die Geschäftstätigkeit und über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld des Betriebes sowie 
die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung werden die Wirk-
samkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems sowie Nachweise für die Anga-
ben in Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht überwiegend auf der Basis von Stichproben 
beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der 
wesentlichen Einschätzungen der Betriebsleitung des Betriebes sowie die Würdigung der Gesamt-
darstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prü-
fung eine hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung bildet. 
 
Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt. 
 
Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht  der 
Jahresabschluss den deutschen handelsrechtlichen und den ergänzenden landesrechtlichen Vorschrif-
ten und den ergänzenden Bestimmungen der Betriebssatzung und vermittelt unter Beachtung der 
Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild 
der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Betriebes. Der Lagebericht steht in Einklang mit dem 
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Jahresabschluss, vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Betriebes und stellt die 
Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.“ 
 
Die GPA NRW hat den Prüfungsbericht der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Dr. Heilmaier & Part-
ner GmbH ausgewertet und eine Analyse anhand von Kennzahlen durchgeführt. Sie kommt dabei zu 
folgendem Ergebnis: 
 
Der Bestätigungsvermerk des Wirtschaftsprüfers wird vollinhaltlich übernommen. Eine Ergänzung 
gemäß § 3 der Verordnung über die Durchführung der Jahresabschlussprüfung bei Eigenbetrieben 
und prüfungspflichtigen Einrichtungen (JAP DVO) ist aus Sicht der GPA NRW nicht erforderlich. 
 
Herne, den 28.10.2011 
 
GPA NRW 
Abschlussprüfung – Beratung – Revision 
Im Auftrag (Siegel GPA NRW) 
Helga Giesen 
 
                                                                      - - - - - - 
 
Die Bekanntmachung erfolgt am 16.11.2011 im Amtsblatt 13/2011 der Stadt Rees. Der   Jahresab-
schluss 2010 wird gem. § 26 Abs. 3 der EigVO NRW bis zur Feststellung des folgenden Jahresab-
schlusses während der Öffnungszeiten in den Geschäftsräumen der Stadtwerke Rees GmbH, Mela-
tenweg 171, zur Einsichtnahme verfügbar gehalten. 
 
Rees, den 07.11.2011               
 
Stadt Rees - Bäderbetrieb der Stadt Rees 
Der Bürgermeister 
Christoph Gerwers 

 

 


